
 

 

 

 
 

 

Überarbeitung der Gewässerräume nach §127 BauG 

(gemäss Regierungsratsbeschluss) 

 

Stand: 06. Oktober 2023 

 

Teiländerung der Bau- und Nutzungsordnung (BNO)  

 

 

 

 

Vorprüfungsbericht vom ... 

 

Mitwirkung und öffentliche Auflage von ... bis … 

 

Beschlossen vom Stadtrat am ... 

 

Der Stadtpräsident: Der Stadtschreiber: 

 

 

 

 

Dr. Hanspeter Hilfiker Daniel Roth 

 

Kantonale Genehmigung: 



 

 

Synopse 

Bau- und Nutzungsordnung (BNO) 

Publikation; Genehmigung Regierungsrat vom 18. Dezember 

2019 

Verabschiedung Stadtrat vom xx.xx.2023 z.Hd. der kantonalen 

Vorprüfung 

4.2.3 Überlagernde Schutzzone inner- und ausserhalb des 

Baugebiets 

keine Änderungen 

§  27 

Zone Gewässerraum (üGR) 

§  27 

Zone Gewässerraum (üGR) 

1

 Die Schutzzone bezweckt die Gewährleistung der natürlichen Gewäs-

serfunktionen, des Hochwasserschutzes und der Gewässernutzung. 

keine Änderungen 

2

 Die Zulässigkeit von Bauten und Anlagen und die Einschränkung der 

Bewirtschaftung richten sich nach dem Gewässerschutzrecht. 

keine Änderungen 

- §  27a 

Abstand für Bauten und Anlagen gegenüber Gewässern kleiner als 2.0 m Gerinnesohlenbreite (innerhalb / aus-

serhalb Bauzone)
 

- 
1

 Bei Fliessgewässern mit einer Gerinnesohle von weniger als 2.0 m Breite so-

wie bei eingedolten Gewässern gilt der Mindestabstand für Bauten und Anla-

gen von 6.0 m. Der Abstand wird ab dem Rand der Gerinnesohle oder ab In-

nenkante der Bachleitung gemessen. 

 


